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Elternbeitragsordnung  
für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung in der  

Evangelische Kindertagesstätte Jonas Wal / Eichwalde 
 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der Betreuungsleistungen der Evangelischen 

Kindertagesstätte Jonas Wal werden Elternbeiträge aufgrund dieser 
Elternbeitragsordnung nach Maßgabe des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des 
Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe -
(Kindertagesstättengesetz - KitaG) des Landes Brandenburg erhoben. 
 

(2) Träger der Kindertagesstätte ist der Verband Evangelischer 
Kindertageseinrichtungen Süd [VEKS], mit Sitz in 12051 Berlin, Hertastrasse 11; im 
Folgenden „Träger“. 

 
(3) Einmalige Beiträge für besondere Veranstaltungen und Leistungen bleiben von dieser 

Elternbeitragsordnung unberührt. 
 

(4) Für Kinder, deren Personensorgeberechtigten für diese Kinder Hilfe nach den §§ 33, 
34 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erhalten, gelten die Bestimmungen dieser 
Elternbeitragsordnung zur Beitragsbefreiung in § 3 Abs. 2 Buchst. a-f nicht. 

 
Im Übrigen finden bei der Elternbeitragsermittlung die Grundsätze der Kita-
Beitragsbefreiungsverordnung (Kita-BBV) Anwendung. 

 
 

§ 2 
Beitragspflichtige 

 
(1) Elternbeitragspflichtige sind die Personensorgeberechtigten, außer im Falle von  

Abs. 3. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

(2) Betreuen die Personensorgeberechtigten das Kind in der Weise, dass es in etwa 
gleichlangen Phasen abwechselnd jeweils bei dem einen und dem anderen Elternteil 
lebt (sog. Wechselmodell gemäß der Definition des Bundesgerichtshofs), sind beide 
Personensorgeberechtigte beitragspflichtig. 
 

(3) Lebt das Kind überwiegend nur bei einem Personensorgeberechtigen, so ist dieser 
alleinig beitragspflichtig. (Bei der Berechnung des Einkommens findet § 7 Abs. 3 a 
Anwendung. 
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